
 
424.0005V02  Schriftliche Weisungen gem. RID  Seite 1 
 Fachautor: L.CBS 2; Marvin Kuch; Tel.: +49 6131 15-62138  01.07.2023 

 
 

 
SCHRIFTLICHE WEISUNGEN GEMÄSS RID 

Maßnahmen bei einem Unfall oder Zwischenfall, mit Freisetzung oder möglicher Freiset-
zung gefährlicher Güter  

 
Bei einem Unfall oder Zwischenfall, der sich während der Beförderung ereignen kann, 
müssen die Triebfahrzeugführer folgende Maßnahmen ergreifen, sofern diese sicher und 
praktisch durchgeführt werden können1): 
 
– Zug-/Rangierfahrt unter Berücksichtigung der Art der Gefahr (z. B. Brand, Ladegutver-

lust), der Örtlichkeiten (z. B. Tunnel, Wohngebiet) und der möglichen Maßnahmen der 
Rettungskräfte (Zugänglichkeit, Evakuierung), gegebenenfalls in Absprache mit der 
betriebsüberwachenden Stelle (z. B. Fahrdienstleiter/Dispo) an einer geeigneten Stel-
le zum Halten bringen; 

– Triebfahrzeug gemäß Bedienungsanweisung abrüsten; 
– Zündquellen vermeiden, insbesondere nicht rauchen oder elektronische Zigaretten 

oder ähnliche Geräte verwenden und keine elektrische Ausrüstung einschalten; 
– die den Gefahren aller betroffenen Güter in der nachfolgenden Tabelle zugeordneten 

zusätzlichen Hinweise beachten. Die Gefahren entsprechen den Nummern der Ge-
fahrzettelmuster und den Kennzeichen, die dem Gut während der Beförderung zuge-
ordnet sind; 

– die betriebsüberwachende Stelle verständigen und dabei so viele Informationen wie 
möglich über den Unfall oder Zwischenfall und die betroffenen gefährlichen Güter lie-
fern; 

– Informationen über die beförderten gefährlichen Güter (gegebenenfalls Beförderungs-
papiere) für die Ankunft der Einsatzkräfte bereithalten oder diese über elektronischen 
Datenaustausch (EDI) zur Verfügung stellen lassen; 

– beim Aufenthalt im Gleisbereich vorgeschriebene Warnkleidung tragen; 
– gegebenenfalls weitere Schutzausrüstung verwenden; 
– sich aus der unmittelbaren Umgebung des Unfalls oder Zwischenfalls entfernen, an-

dere Personen auffordern sich zu entfernen und die Weisungen der Einsatzleitung (in-
tern und extern) befolgen; 

– nicht in ausgelaufene Stoffe treten oder diese berühren und das Einatmen von Dunst, 
Rauch, Staub und Dämpfen durch Aufenthalt auf der dem Wind zugewandten Seite 
vermeiden; 

– Sicherheitszone gegen die Windrichtung oder quer zur Windrichtung verlassen; 
– kontaminierte Kleidung ausziehen und einer sicheren Entsorgung zuführen; 
1)  Vorgaben aufgrund eisenbahnrechtlicher bzw. –betrieblicher Vorschriften sind zu beach-

ten. 
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Zusätzliche Hinweise für die Triebfahrzeugführer über die Gefahreneigenschaften von gefährlichen Gütern nach 
Klassen und über die in Abhängigkeit von den vorherrschenden Umständen zu ergreifenden Maßnahmen 

Gefahrzettel und Großzettel 
(Placards), Bezeichnung der 

Gefahren 

Gefahreneigenschaften Zusätzliche Hinweise 

(1) (2) (3) 
Explosive Stoffe und Gegen-

stände mit Explosivstoff 
 
 

 

       1                 1.5              1.6 

Kann eine Reihe von Eigenschaften und Auswirkungen 
wie Massendetonation, Splitterwirkung, starker 
Brand/Wärmefluss, Bildung von hellem Licht, Lärm oder 
Rauch haben. 
Schlagempfindlich und/oder stoßempfindlich und/oder 
wärmeempfindlich. 

Schutz abseits von Fenstern suchen. 

Explosive Stoffe und Gegen-
stände mit Explosivstoff 

 
 
 

1.4 

Leichte Explosions- und Brandgefahr. Schutz suchen. 

Entzündbare Gase 
 
 
 
 

2.1 

Brandgefahr. 
Explosionsgefahr. 
Kann unter Druck stehen. 
Erstickungsgefahr. 
Kann Verbrennungen und/oder Erfrierungen hervorrufen. 
Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung bersten. 

Schutz suchen. 
Nicht in tief liegenden Bereichen 
aufhalten. 

Nicht entzündbare, nicht giftige 
Gase 

 
 

2.2 

Erstickungsgefahr. 
Kann unter Druck stehen. 
Kann Erfrierungen hervorrufen. 
Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung bersten. 

Schutz suchen. 
Nicht in tief liegenden Bereichen 
aufhalten. 

Giftige Gase 
 
 
 

2.3 

Vergiftungsgefahr. 
Kann unter Druck stehen. 
Kann Verbrennungen und/oder Erfrierungen hervorrufen. 
Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung bersten. 

Schutz suchen. 
Nicht in tief liegenden Bereichen 
aufhalten. 

Entzündbare flüssige Stoffe 
 
 
 

3 

Brandgefahr. 
Explosionsgefahr. 
Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung bersten. 

Schutz suchen. 
Nicht in tief liegenden Bereichen 
aufhalten. 
 

Entzündbare feste Stoffe, 
selbstzersetzliche Stoffe, poly-
merisierende Stoffe und desen-

sibilisierte explosive  
feste Stoffe 

 
 
 
 

4.1 

Brandgefahr, Entzündbar oder brennbar, kann sich bei 
Hitze, Funken oder Flammen entzünden. 
Kann selbstzersetzliche Stoffe enthalten, die unter Ein-
wirkung von Hitze, bei Kontakt mit anderen Stoffen (wie 
Säuren, Schwermetallverbindungen oder Aminen), bei 
Reibung oder Stößen zu exothermer Zersetzung neigen. 
Dies kann zur Bildung gesundheitsgefährdender und ent-
zündbarer Gase oder Dämpfe oder zur Selbstentzündung 
führen. 
Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung bersten. 
Explosionsgefahr desensibilisierter explosiver Stoffe bei 
Verlust des Desensibilisierungsmittels.  

 

Selbstentzündliche Stoffe 
 
 
 

4.2 

Brandgefahr durch Selbstentzündung bei Beschädigung 
von Versandstücken oder Austritt von Füllgut. 
Kann heftig mit Wasser reagieren. 

 

Stoffe die in Berührung mit 
Wasser entzündbare Gase ent-

wickeln 
 
 
 
 

4.3 

Bei Kontakt mit Wasser Brand- und Explosionsgefahr.  
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Zusätzliche Hinweise für die Triebfahrzeugführer über die Gefahreneigenschaften von gefährlichen Gütern nach 
Klassen und über die in Abhängigkeit von den vorherrschenden Umständen zu ergreifenden Maßnahmen 

Gefahrzettel und Großzettel 
(Placards), Bezeichnung 

der Gefahren 

Gefahreneigenschaften Zusätzliche Hinweise 

(1) (2) (3) 
Entzündend (oxidierend) wir-

kende Stoffe 
 
 
 
 

5.1 

Gefahr heftiger Reaktion, Entzündung und Ex-
plosion bei Berührung mit brennbaren oder ent-
zündbaren Stoffen. 

 

Organische Peroxide 
 
 
 
 

5.2 

Gefahr exothermer Zersetzung bei erhöhten 
Temperaturen, bei Kontakt mit anderen Stoffen 
(wie Säuren, Schwermetallverbindungen oder 
Aminen), Reibung oder Stößen. Dies kann zur 
Bildung gesundheitsgefährdender und ent-
zündbarer Gase oder Dämpfe oder zur Selbst-
entzündung führen. 

 

Giftige Stoffe 
 
 
 
 

6.1 

Gefahr der Vergiftung beim Einatmen, bei Be-
rührung mit der Haut oder bei Einnahme.  
Gefahr für Gewässer und Kanalisation. 

 

Ansteckungsgefährliche Stoffe 
 
 
 
 

6.2 

Ansteckungsgefahr. 
Kann bei Menschen oder Tieren schwere 
Krankheiten hervorrufen. 
Gefahr für Gewässer und Kanalisation. 

 

Radioaktive Stoffe 
 
 
 
 

          7A                        7B 
 
 
 
 

          7C                        7D 

Gefahr der Aufnahme und der äußeren Bestrah-
lung. Expositionszeit beschränken. 

Spaltbare Stoffe 
 
 
 
 

7E 

Gefahr nuklearer Kettenreaktion.  

Ätzende Stoffe 
 
 
 
 
8 

Verätzungsgefahr. 
Kann untereinander, mit Wasser und mit ande-
ren Stoffen heftig reagieren. 
Ausgetretener Stoffe kann ätzende Dämpfe ent-
wickeln. 
Gefahr für Gewässer und Kanalisation. 

 

Verschiedene gefährliche  
Stoffe und Gegenstände 

 
 
 

 
  9 9A 

Verbrennungsgefahr. 
Brandgefahr. 
Explosionsgefahr. 
Gefahr für Gewässer und Kanalisation. 

 

Bem. 1. Bei gefährlichen Gütern mit mehrfachen Gefahren und bei Zusammenladungen muss jede anwendbare Ein-
tragung beachtet werden. 

 2.  Die in der Spalte 3 der Tabelle angegebenen zusätzlichen Hinweise können angepasst werden, um die Klas-
sen der zu befördernden gefährlichen Güter und die Beförderungsmittel wiederzugeben und um sie gegebe-
nenfalls gemäß bestehenden nationalen Vorgaben zu ergänzen. 
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Zusätzliche Hinweise für die Triebfahrzeugführer über die Gefahreneigenschaften von gefährlichen Gütern, die 
durch Kennzeichen angegeben sind, und über die in Abhängigkeit von den vorherrschenden Umständen zu er-

greifenden Maßnahmen 
Kennzeichen Gefahreneigenschaften Zusätzliche Hinweise 

(1) (2) (3) 
 
 
 
 
 

Umweltgefährdende Stoffe 

Gefahr für Gewässer und Kanalisation.  

 
 
 
 

Erwärmte Stoffe 

Gefahr von Verbrennungen durch Hitze. 
Berührung heißer Teile des Wagens 
oder Containers und des ausgetretenen 
Stoffes vermeiden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Die vorzuhaltende Ausrüstung ist gegebenenfalls gemäß den bestehenden nationalen Vor-

gaben zu ergänzen. 
 
 
 
 

Ausrüstung für den persönlichen Schutz, 
die sich im Führerraum des Triebfahrzeuges befinden muss 

 
Die folgende Ausrüstung1) muss sich im Führerraum des Triebfahrzeuges befinden: 
– eine Handlampe; 
Für den Triebfahrzeugführer 
– entsprechende Warnkleidung. 

 

 

 

 


